
 

 

 

 

 
 

 

Landkreis Rotenburg 
(Wümme) 

              Der Landrat 

 
Bezeichnung: 
 

Antrag des Abg. Dr. Damberg vom 11.02.2015: Erteilung der Genehmigung für den Bau einer 
Deponie in Haaßel durch das Gewerbeaufsichtsamt Lüneburg trotz Ausweisung als NSG nebst 
Änderungsantrag des Abg. Lindenberg vom 19.03.2015 
 

Sachverhalt: 
 

Mit Schreiben vom 11.02.2015 hat der Abg. Dr. Damberg den als Anlage beigefügten Antrag 
gestellt. 
 
Bei der Beratung des Antrages in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz und 
Planung am 19.03.2015 hat der Abg. Lindenberg folgenden Änderungs- bzw. 
Ergänzungsantrag eingebracht: 
 

„Das Gewerbeaufsichtsamt Lüneburg wird gebeten, den erteilten 
Planfeststellungsbeschluss aufzuheben. 
Begründung: 
Aus Sicht des Landkreises Rotenburg ist die im PFB getroffene 
Entscheidung fehlerhaft und die vorgenommene Abwägung nicht 
nachvollziehbar. 
Im Einzelnen: 
1. Die Nutzung des beplanten Grundstücks entspricht nicht den 

Nutzungseinschränkungen des Kaufvertrags. 
2. Planungsrelevante Unterlagen, die vom Landkreis in seiner 

Stellungnahme erbeten wurden, fehlen weiterhin (siehe 
Stellungnahme vom 01.07.2013). 

3. Eine große Anzahl von Einwendungen des Landkreises wurde nicht 
ordnungsgemäß abgewogen (siehe Stellungnahmen 
Naturschutzbehörde und Wasserbehörde zum PFB). 

4. Der PFB ist fehlerhaft (siehe Stellungnahmen Naturschutzbehörde 
und Wasserbehörde zum PFB).“ 

 
Dieser wurde einstimmig zur Beschlussfassung empfohlen. 
 
 

Luttmann 

 

Besch l ussvor lage  
Amt für Naturschutz und Landschaftspflege  

Tagesordnungspunkt: ____ 
 

 

Drucksachen-Nr.: 2011-16/1000/1 

Status:         öffentlich 

Datum:     23.04.2015 

 
Termin  Beratungsfolge: 

Abstimmungsergebnis 

Ja Nein Enthalt. 

19.03.2015 Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Planung 

07.05.2015 Kreisausschuss 

11.05.2015 Kreistag 
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